
  
 

 
Beschlussauszug 

ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Blankenhof vom 20.04.2023 (VO-40-BO-23-426) 

 
 
Top 11 Einziehung eines Teilstückes der Straße "An der Linde" in 

Blankenhof 
 
  
Die Gemeinde Blankenhof beabsichtigt den Ortskern des Ortsteils Blankenhof in 
Zusammenarbeit mit einem Erschließungsträger Baulich zu erschließen. 
Zu diesem Zweck soll ein Teilstück der Straße „An der Linde“  gemäß § 9 Straßen- 
und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG - MV) eingezogen 
werden (siehe Anlage 1). 
Mitwirkungsverbot 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern ist 
kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.  
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenhof beschließt die Einziehung eines 
Teilstückes der Straße „An der Linde“ gemäß Anlage 1.  
Das Amt Neverin wird beauftragt die erforderlichen Anträge auszufertigen und die 
Einziehung bei dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte als unteren 
Straßenverkehrsbehörden zu beantragen.   
Abstimmungsergebnis: 
 
Anzahl der 
Mitglieder 

Anzahl befangener 
Mitglieder* 

Davon 
anwesend 

Ja- 
Stimmen 

Nein- 
Stimmen 

Enthaltungen 

9 0 7 7 0 0 
*Mitwirkungsverbot im Sinne des § 24 (1) Kommunalverfassung MV 
19:25 Uhr Frau Bahle verlässt die Sitzung. 
 
 
Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung. 
 

 
Neverin, den 14. Oktober 2024 
 
 
 
Karsten Rähse 
Gemeinde Blankenhof 



 
 
 


